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Vertragsklausel 

Vertragsnummer：XXXXXX       Datum der Vertragsunterzeichnung：XXXXXX 

Partei A (Käufer)：               Partei B (Verkäufer)： 

In Übereinstimmung mit dem Vertragsrecht und anderen relevanten Gesetzen 

und Vorschriften schließen Partei A und Partei B diesen Vertrag ab und halten sich 

auf der Grundlage von Gleichheit, freiem Willen und Konsens durch Konsultation 

daran.   

Details zum Produktvertrag   

Name, Menge, Spezifikation, Modell und Preis der gekauften Sensoren sind in 

einer Liste aufzuführen.   

Abrechnungsmethode und Laufzeit   

Nach Zustandekommen des Vertrages zahlt Partei A 30% des gesamten 

Vertragspreises im Voraus an Partei B. Nachdem Partei B alle Produkte fertiggestellt 

hat, zahlt Partei A die restlichen 70% des Gesamtpreises und Partei B liefert die 

Waren zum vereinbarten Zeitpunkt.   

Qualitätsanforderungen, technische Standards   

Die Garantiezeit der Produkte beträgt 1 Jahr. Während der Garantiezeit ist Partei 

B für die Reparatur der Produkte im Falle von Problemen verantwortlich, die vom 

Hersteller als Qualitätsprobleme der Produkte selbst identifiziert werden. Wenn die 

Garantiezeit überschritten wird oder die Produkte aus künstlichen Gründen des 

Benutzers beschädigt werden, trägt Partei A die Wartungskosten.   

Lieferort und -art   

Partei A und Partei B vereinbaren eine der folgenden Liefermethoden:   

• Partei B liefert die Güter sicher an den von Partei A bezeichneten Ort und 

liefert sie an Partei A oder den von Partei A benannten Empfänger.   

• Partei A holt die Ware selbst ab.   

Partei A hat Partei B gesondert zu benachrichtigen, wenn sich Zeitpunkt, Ort 

oder Empfänger der vorgenannten Lieferung oder Abholung ändern.   

Akzeptanzkriterien   

Partei A hat die Ware innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware zu 

untersuchen. Im Falle eines Produktschadens oder einer inkonsistenten Menge 

oder eines inkonsistenten Modells muss Partei A Partei B innerhalb von 48 Stunden 



2 
 

nach Erhalt der Ware schriftlich benachrichtigen. Wenn Partei B die schriftliche 

Mitteilung von Partei A nicht innerhalb von 48 Stunden erhält, wird davon 

ausgegangen, dass die Lieferung von Partei B die Anforderungen dieser 

Vereinbarung erfüllt. Partei B übernimmt keine Verantwortung für daraus 

resultierende Probleme.  

Haftung für Vertragsverletzungen   

Nach Inkrafttreten dieses Vertrages halten sich beide Parteien an die 

Bestimmungen dieser Vereinbarung. Kommt eine Partei diesen Vertrag nicht 

zustande, so haftet sie für Vertragsverletzungen nach dem Gesetz und ersetzt den 

dadurch verursachten Schaden der anderen Partei.  Wenn Partei A die Waren nicht 

wie im Vertrag festgelegt bezahlt, nachdem Partei B die Waren geliefert hat, zahlt 

Partei A täglich eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,6% der unbezahlten Waren.   

Der Weg zur Beilegung von Vertragsstreitigkeiten   

Alle Streitigkeiten, die sich aus der Erfüllung dieses Vertrages ergeben, werden 

von beiden Parteien durch freundschaftliche Verhandlungen beigelegt. Wenn durch 

Verhandlungen keine Einigung erzielt werden kann, kann jede Partei eine Klage 

beim Volksgericht an dem Ort einreichen, an dem sich Partei B befindet.  

Sonstige vereinbarte Angelegenheiten   

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt und tritt nach 

Unterzeichnung und Besiegelung durch beide Parteien in Kraft. Jede Partei besitzt 

ein Exemplar mit der gleichen Rechtswirkung.   


